
Schriftliche Anfrage  
des Abgeordneten Ferdinand Mang AfD  
vom 03.07.2024

Geplante Flüchtlingsheime im Landkreis Roth

Überall in Bayern werden neue Flüchtlingsunterkünfte errichtet.

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1 Wie viele Flüchtlingsunterkünfte sollen im Landkreis Roth errichtet 
oder eingerichtet werden?   2

1.2 Welche konkreten Zeitpläne gibt es für den Bau bzw. die Inbetrieb-
nahme der neuen Flüchtlingsunterkünfte im Landkreis Roth?   2

1.3 An welchen konkreten Standorten im Landkreis Roth sollen die neuen 
Flüchtlingsunterkünfte errichtet werden?   2

2.1 Mit welchen Gesamtkosten ist für diese Flüchtlingsunterkünfte zu 
rechnen?   2

2.2 Wie schlüsseln sich diese auf?   2

3.  Wie viele Personen sollen in den geplanten Unterkünften (aufgeschlüsselt 
nach Unterkunft) untergebracht werden?   2

4.  Inwieweit wurden die betroffenen Gemeinden im Landkreis Roth in 
die Planungen einbezogen?   2

5.  Welche Maßnahmen zur Integration und Betreuung der Flüchtlinge sind 
im Rahmen der Errichtung der neuen Unterkünfte vorgesehen?   2

6.  Welche Sicherheitsvorkehrungen sind für die neuen Unterkünfte ge-
plant, um die Sicherheit sowohl der Bewohner als auch der Anwohner 
zu gewährleisten?   2

7.1 Wie wird die Öffentlichkeit über die Pläne informiert?   2

7.2 In welcher Form findet die Bürgerbeteiligung statt?   2

8.  Welche Vergabeverfahren wurden für die Bauaufträge der neuen 
Flüchtlingsunterkünfte angewendet?   2
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Antwort  
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration  
vom 09.08.2024

1.1 Wie viele Flüchtlingsunterkünfte sollen im Landkreis Roth errichtet 
oder eingerichtet werden?

1.2 Welche konkreten Zeitpläne gibt es für den Bau bzw. die Inbetrieb-
nahme der neuen Flüchtlingsunterkünfte im Landkreis Roth?

1.3 An welchen konkreten Standorten im Landkreis Roth sollen die neuen 
Flüchtlingsunterkünfte errichtet werden?

2.1 Mit welchen Gesamtkosten ist für diese Flüchtlingsunterkünfte zu 
rechnen?

2.2 Wie schlüsseln sich diese auf?

3.  Wie viele Personen sollen in den geplanten Unterkünften (auf-
geschlüsselt nach Unterkunft) untergebracht werden?

4.  Inwieweit wurden die betroffenen Gemeinden im Landkreis Roth in 
die Planungen einbezogen?

5.  Welche Maßnahmen zur Integration und Betreuung der Flüchtlinge 
sind im Rahmen der Errichtung der neuen Unterkünfte vorgesehen?

6.  Welche Sicherheitsvorkehrungen sind für die neuen Unterkünfte ge-
plant, um die Sicherheit sowohl der Bewohner als auch der Anwohner 
zu gewährleisten?

7.1 Wie wird die Öffentlichkeit über die Pläne informiert?

7.2 In welcher Form findet die Bürgerbeteiligung statt?

8.  Welche Vergabeverfahren wurden für die Bauaufträge der neuen 
Flüchtlingsunterkünfte angewendet?

Die Fragen 1.1 bis 8 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet. 

Derzeit sind im Landkreis Roth keine neuen Übergangswohnheime, Gemeinschafts-
unterkünfte oder dezentrale Unterkünfte zur Unterbringung von Asylbewerbern geplant.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente�
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen�
zur Verfügung.
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